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Hundesportverein  
Montabaur e.V. 
 
 

 
Platzordnung 

 
Diese Platzordnung soll den guten und rücksichtsvollen Umgang der Mitglieder und Gäste 
fördern. Es wird darum gebeten, von sich aus und ohne Aufforderung diese Platzordnung zu 
beachten. 
 

1. Beim Betreten des Vereinsgeländes sind die Hunde angeleint zu führen. Desweiteren 
sind die Hunde auch im Wohngebiet und im unmittelbaren Bereich, dem das 
Wohngebiet angrenzenden Weg im Naturschutzgebiet, angeleint zu führen. Für die 
Beseitigung der Hinterlassenschaften auf dem Spazierweg bitte die Kotbeutel nutzen. 
 

2. Die in Übungspausen abgelegten Hunde sollten ebenfalls angeleint sein.  
 

3. In den Autos, welche am Vereinsgelände abgestellt sind, dürfen keine Hunde von 
Vereinsmitgliedern oder Besuchern des Vereins gehalten werden! 
 

4. Der Hund sollte sich vor dem Übungsbetrieb ausreichend gelöst haben. Lösen und 
Markieren auf dem Übungsgelände ist zu vermeiden. Etwaige Verunreinigungen sind 
vom Hundeführer umgehend zu beseitigen. 
 

5. Wir bitten darauf zu achten, dass das Eingangstor sowie die Tore der Übungsplätze 
immer wieder geschlossen werden. 
 

6. Die Nutzung der Trainingsgeräte ist nur nach Anweisung der Übungsleiter gestattet. 
 

7. Wir bitten darum die auf dem Vereinsgelände befindlichen Hunde nur mit der Stimme 
zu rufen. Hundepfeifen o. Rückruf mit Pfiff sollten unterbleiben, da hierbei zu viele 
Hunde gleichzeitig angesprochen werden.  
 

8. Am Ende der Übungszeit bitten wir darum alle Spielzeuge, Leinen und ähnliche 
Hilfsmittel vom Platz zu entfernen, damit ein reibungsloses Rasenmähen gewährleistet 
werden kann. 

 
9. Für alle Hunde, die auf dem Gelände geführt werden, ist der Nachweis einer gültigen 

Haftpflichtversicherung erforderlich. Die gültige Versicherungspolice muss vorgelegt 
werden. Änderungen der Versicherung sind umgehend schriftlich mitzuteilen.  
 

10. Jeder Hundehalter hat dafür zu sorgen, dass sein Hund dauerhaft über einen 
ausreichenden Impfschutz verfügt. Der Impfpass ist auf Verlangen vorzulegen. 

 
11. Das Betreten des Platzes erfolgt auf eigene Gefahr. Auch für die Dauer des 

Platzaufenthaltes bleibt der Hundeführer/Besitzer verantwortlicher Hafter für seinen 
Hund im Sinne des BGB (Hundehaftpflichtversicherung notwendig). Die Teilnahme 
am Übungs- und Trainingsbetrieb erfolgt auf eigenes Risiko und eigene Gefahr! Für 
Schäden und Unfälle irgendwelcher Art übernimmt der HSV Montabaur e. V.  keine 
Verantwortung oder Haftung! Eltern haften für ihre Kinder. 


